
www.rfes.de Fa
ch

ob
er

sc
hu

le
 In

fo
rm

ati
on

st
ec

hn
ik

Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule
 

Berufliche Schulen des Schwalm-Eder-Kreises in Fritzlar und Homberg
Die Fachoberschule mit dem Schwerpunkt Infor-

mationstechnik richtet sich an Schülerinnen und 

Schüler, die ein Interesse u.a. in den Bereichen 

Programmierung von Anwendungssystemen, Ro-

botern, Webseiten, SPS-Steuerungen sowie dem 

Umgang und der Einrichtung von Datenbanken und 

Netzwerken haben. 

In den Lernbereichen des Schwerpunktfaches In-

formationstechnik haben die Schülerinnen und 

Schüler Gelegenheit, neueste Programmierumge-

bungen sowie Server- und Betriebssysteme zu nut-

zen. 

Einen besonders hohen Stellenwert hat an der 

Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule die Durch-

führung eines eigenen Projekts. Dabei besteht die 

Gelegenheit, in einer Kleingruppe eine Idee durch 

bereits erworbene theoretische Kenntnisse und 

praktische Fertigkeiten zu verwirklichen.

Fachrichtung Technik
Schwerpunkt Informationstechnik

Fachoberschule (FOS)

Aufgaben und Ziele
Die Fachoberschule bietet jungen Menschen mit 

und ohne Berufsausbildung die Möglichkeit, die 

allgemeine Fachhochschulreife zu erwerben, die 

zum Studium in einem gestuften Studiengang an 

einer Universität oder zum Studium an einer Fach-

hochschule berechtigt. Außerdem befähigt sie zur 

Ausübung qualifizierter Tätigkeiten im Rahmen ei-

ner Ausbildung.

Ausbildung und Unterricht
Die Ausbildung erfolgt in zwei Organisations-

formen. In der zweijährigen Organisationsform 

A findet der erste Ausbildungsabschnitt (Klasse 

11) an zwei Tagen in der Schule und an drei Ta-

gen in einem gelenkten Betriebspraktikum statt. 

Im zweiten Ausbildungsabschnitt (Klasse 12) er-

folgt der Unterricht für ein Jahr vollschulisch.  

Die Organisationsform B findet einjährig (Klasse 12) 

mit einem ebenfalls vollschulischen Unterrichtsan-

gebot statt. Der Pflichtunterricht besteht dabei aus 

einem allgemeinbildenden sowie einem an dem 

Schwerpunkt ausgerichteten Lernbereich. 
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Standort und Kontakt

34560 Fritzlar
Schladenweg 41

Telefon: 	05622 915358

E-Mail: 

poststelle9734@schule.hessen.de

Aufnahmevorausetzungen

1.	 Nachweis des mittleren Abschlusses (Realschul-

abschluss) oder der Versetzung in die Einfüh-

rungsphase der gymnasialen Oberstufe:

a.	 mittlerer Abschluss in Form des qualifizieren-

den Realschulabschlusses oder...

b.	 mittlerer Abschluss mit mindestens befrie-

digenden Leistungen in zwei der drei Fächer 

Deutsch, Englisch und Mathematik (in kei-

nem dieser drei Fächer dürfen schlechtere als 

ausreichende Leistungen vorliegen) oder...

c.	 Versetzung von einer öffentlichen oder staat-

lich anerkannten Schule in die Einführungs-

phase der gymnasialen Oberstufe.

2.	 Bescheinigung über eine Berufsberatung der 

Agentur für Arbeit oder eine Schullaufbahnbe-

ratung durch die abgebende Schule.

3.	 Eignungsfeststellung der abgebenden Schule.

4.	 	Platz für ein Jahrespraktikum in einem Betrieb 

der gewählten Fachrichtung.

Organisationsform A (Klasse 11)

Organisationsform B (Klasse 12)

Neben den oben unter Punkt 1 genannten Voraus-

setzungen ist erforderlich:

Bewerbungsverfahren

1.	 Erfolgreicher Abschluss in einem einschlägigen 

anerkannten Ausbildungsberuf oder 

2.	 Abschluss einer mindestens zweijährigen 

einschlägigen Berufsausbildung durch eine 

staatliche Prüfung oder

3.	 einschlägige Laufbahnprüfung im öffentlichen 

Dienst.

Mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 

können nicht hinreichende Noten des mittleren 

Abschlusses ersetzt werden. 

Schülerinnen und Schüler der Organisationsform A 

reichen bis spätestens 31. März des Bewerbungs-

jahres den Aufnahmeantrag über ihre bisher be-

suchte Schule ein. Spätere Bewerbungen erfolgen 

direkt an unsere Schule. Bewerbungen für die Or-

ganisationsfom B erfolgen grundsätzlich direkt an 

unsere Schule.

Zusammen mit dem Antrag sind folgende Unterla-

gen einzureichen:

ොො Lebenslauf mit Lichtbild,

ොො beglaubigte Kopie des Halbjahres- und  

Vorjahreszeugnisses,

ොො Eignungsfeststellung der abgebenden  

Schule,

ොො Nachweis des Praktikumsplatzes  

(sofern bereits vorhanden).

Der Nachweis des Praktikumsplatzes muss 

spätestens zum 01.08. des Bewerbungsjahres er-

folgen. 

Über die endgültige Aufnahme wird erst nach Vor-

lage des notwendigen Abschlusszeugnisses ent-

schieden. 


